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STREIT 4 / 99 

den die Betreuungsaufwendungen daher im Existenz­
minimum des Kindes verortet, das zu bestreiten die 
Eltern verpflichtet sind. 

Andererseits weist die Forderung des Gerichts, der 
Staat müsse die Voraussetzungen dafür schaffen, daß 
die Wahrnehmung der familiären Erziehungsaufgabe 
nicht zu beruflichen Nachteilen fuhren dürfe, auch 
weit über den steuerrechtlichen Bezug hinaus: Büttner 
weist m.E. zu Recht darauf hin, daß diese aus An. 6 
Abs. 1 GG hergeleitete Schutzpflicht ihre Auswirkun­
gen auch auf die Unterhaltsrechtsprechung des BGH 
haben müsse; die sog. Abzugs- oder Anrechnungsme­
thode sei danach nicht mehr zu halten. Die Rechtspre­
chung des BGH und der ihm folgenden Oberlandes­
gerichte könne nun nicht mehr davon ausgehen, daß 
die ehelichen Lebensverhältnisse, die den Bedarf der 
unterhaltsberechtigten Ehefrau bestimmen, allein 
durch das Erwerbseinkommen des berufstätigen Ehe­
mannes geprägt werde, wenn die von dem betreuen­
den Elternteil persönlich erbrachte oder von den El­
tern eigekaufte Kinderbetreuungsleistung ein steuer­
frei zu belassender notwendiger Bestandteil des kind­
lichen Lebensbedarfs ist (vgl. Büttner, Kinderbetreu­
ung und Abzugsmethode, FamRZ 1999, 893 ff. sowie 
auch: Gerhardt / Gutdeutsch, Haushaltsführung und 
Kinderbetreuung in der Ehe - ein unterhaltsrechdich 
ungelöstes Problem?, FuR 1999, 241 ff.). Die Ent­
scheidung über die beim Ersten Senat des Bundesver­
fassungsgerichts anhängigen Verfassungsbeschwerden 
gegen die Abzugsmethode steht nocht aus. 

Am Rande ist auf den Umstand hinzuweisen, daß 
ein Großteil der Dogmatik zu Art. 6 GG im Zusam­
menhang mit der Steuergesetzgebung entwickelt wird 
und hier vor allem die Funktion von Art. 6 GG als 
Abwehrrecht betont wird: ,,Der Staat hat daher die 
Familiengemeinschaft sowohl im immateriell-persön­
lichen als auch im materiell-wirtschaftlichen Bereich 
in ihrer jeweiligen eigenständigen und selbscverant­
worclichen Ausgestaltung zu respektieren." Dies ist 
eine Beschreibung des Schutzzwecks, der die Installa­
tion von Schutzrechten im ehelichen Binnenbereich 
schwer macht und meiner Meinung nach in der deut­
schen Grundrechtsdiskussion sowohl die Annahme 
von Integritätsschutzrechten (Gewaltprophylaxe im 
häuslichen Bereich) als auch den Schutz vor wirt­
schaftlicher Überforderung im ganz privaten Bereich 
(Totalverzichts-Eheverträge) schwer denkbar macht. 

Die so häufig betonte Staatsfreiheit des ehelichen 
Binnenbereichs hat ein derartiges dogmatisches Ei­
genleben entwickelt, daß der hier allein gegenständ­
liche Zweck - keine Beeinträchtigung der Gestal­
tungsfreiheit der Eltern / Eheleute bei der Aufgaben­
verteilung durch den Steuergesetzgeber - über den 
Merksätzen der Entscheidungen in Vergessenheit zu 
geraten scheint. 

Sabine Heinke 

Urteil mit Anmerkung 
EuGH, Art. 119 EGV (jetzt: Art. 141 
EGV), mittelbare Diskriminierung 
Tarifvertrag verstößt gegen EG-Recht -
Weihnachtsgeld auch für sogenannte 
ungeschützt Beschäftigte 
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Art. 119 EG-Vertrag ( die Art. 117 bis 120 EG-Ver­
trag sind durch die Art. 136 EG bis 143 EG ersetzt 
worden) ist so auszulegen, daß der tarifoertragliche Aus­
schluß unselbständig Erwerbstätiger, die eine Beschäfti­
gung von regelmäßig weniger als fo.nftehn Stunden in 
der Woche ausüben, bei der das Arbeitsentgelt regel­
mäßig einen bestimmten Bruchteil der monatlichen Be­
zugsgröße nicht übersteigt und die deshalb sozialversi­
cherungsfrei ist, von einer in diesem Tarifoertrag vorge­
sehenen Jahressonderzuwendung, der zwar unabhängig 
vom Geschlecht der Arbeitnehmer erfolgt, jedoch im 
Ergebnis prozentual erheblich mehr Frauen als Männer 
trifft, eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts darstellt. (Tenor des Urteils) 
EuGH, Ure. v. 9.9.1999, Rs. C-28/97 (A. Krüger/ Kreiskranken­
haus Ebersberg) 

Aus dem Sachverhalt: 

1. Das Arbeirsgerichr München hat mir Beschluß vom 
3.7.1997, beim Gerichrshof eingegangen am 1.8.1997, gern. Art. 
177 EG-Vertrag (jetzt Art. 234 EG) eine Frage nach der Ausle­
gung des Art. 119 EG-Vertrag (die Art. 117 bis 120 EG-Vertrag 
sind durch die Art. 136 EG bis 143 EG ersetzt worden) und der 
Richtlinie 76/207/EWG des Rares vom 9.2.1976 zur Verwirkli­
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufs­
bildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die 
Arbeitsbedingungen (AB!. L 39, S. 40) zur Vorabenrscheidung 
vorgelegt. 

2. Diese Frage stellt sich in einem Rechrssrreir zwischen Frau 
Krüger und dem Kreiskrankenhaus Ebersberg (Beklagter) über 
die Zahlung einer Jahressonderzuwendung. 

3. Frau Krüger war vom Beklagten zum 1.10.1990 als voll­
zeirbeschäftigte Krankenschwester eingesrelk: worden. Das Ar­
beirsverhälrnis fiel unter den Bundesangesrellrenrarifverrrag von 
1961 (im folgenden: BAD. 

4. Nachdem Frau Krüger am 24.4.1995 ein Kind geboren 
harre, wurden ihr nach dem Bundeserziehungsgeldgeserz 
(BErzGG) Erziehungsurlaub vom 20.6.1995 bis 23.4.1998 sowie 
Erziehungsgeld gewährt. 

5. Seit dem 20.9.1995 übt Frau Krüger beim Beklagten eine 
geringfügige Beschäftigung i.S. von § 8 des Vierren Buches des 
Sozialgesetzbuchs (im folgenden: SGB) aus. Eine solche liegt vor, 
wenn die Beschäftigung regelmäßig weniger als fünfzehn Stunden 
in der Woche ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt regelmäßig 
einen bestimmten Bruchteil der monatlichen Bezugsgröße nicht 
übersteigt. Geringfügige Beschäftigungen sind sozialversi­
cherungsfrei. 

6. Frau Krüger verlangte von ihrem Arbeitgeber Zahlung der 
Jahressonderzuwendung für das Jahr 1995; dabei handelt es sich 
um eine zu Weihnachten gewährte Gratifikation in Höhe eines 
Monarsgehalrs, deren Zahlung im Zuwendungs-Tarifverrrag von 
1973 (im folgenden: ZTV) vorgesehen ist. 
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